Resolution der Vollversammlung des KLRÖ am 7. 3. 2008

zur neuen Diskussion um die Einführung des Ethikunterrichts als Regelfach in der Oberstufe der AHS und in den BMHS
Der KLRÖ fordert in Übereinstimmung mit seinen früheren Aussagen zum Thema „Ethikunterricht“ in der jetzigen Diskussion die Einführung des Ethikunterrichtes als Regelfach in der Oberstufe der AHS und in den BMHS:

- Da die Zahl der nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmenden Schüler/innen gerade in den Oberstufen der AHS und den BMHS ständig zunimmt, entspricht es dem § 2 (1) SchOG, diesen Schüler/innen einen „Ersatzunterricht“ zu bieten, damit auch diese Schularten verstärkt „an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten ... mitwirken“ können.

- Zwar ist es Aufgabe der Lehrer/innen aller Gegenstände, die ethisch-religiös-philosophische Bildungsdimension zu berücksichtigen, aber gerade die Schüler/innen dieser Altersstufe brauchen tiefer gehende Informationen sowie Formen der reflektierenden Auseinandersetzung mit ethischen Werten sowie deren weltanschaulichen bzw. religiösen Begründungen.
- Die derzeit in mehr als 150 Schulen laufenden Schulversuche zum Ethikunterricht und deren Evaluation liefern genug Informationen und Begründungen, diesen Gegenstand an allen AHS-Oberstufen und BMHS als Regelfach einzuführen.

- Es ist uns bewusst, dass diese Einführung nicht kostenneutral erfolgen kann. Wir sind aber überzeugt, dass der Staat in Erfüllung der Aufgabe der Schulen zur Übernahme der entsprechenden Kosten verpflichtet ist und dass es im Interesse des Staates und der Gesellschaft, vor allem aber im Interesse der Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen selbst liegt, dass die Jugendlichen zur Beschäftigung mit Werten und ethischen Problemen und zur verantwortlichen Urteilsbildung geführt werden.

- Es muss festgelegt werden, welche Grundausbildung bzw. ergänzende Ausbildung die Lehrer/innen dieses Faches brauchen und erwerben müssen. Wenn diese Ausbildung nachgewiesen ist, darf dann keiner Gruppe von Lehrer/inne/n (z.B. auch nicht den Religionslehrer/inne/n) die Berechtigung zum Unterrichten verweigert werden.  
